
       Heßheim, Schuljahr 2025/26 

 

 

Liebe Eltern,         

 

pflichtgemäß informiere ich Sie über die gesetzlichen Bestimmungen 

bei meldepflichtigen Erkrankungen gemäß §34 Abs.5: 

 

Cholera, Covid, Diphterie, EHEC-Enteritis, Impetigo contagiosa, 

Keuchhusten, Ansteckende Lungentuberkulose, Masern, 

Meningokokken-Infektion, Meningitis, Virusbedingtes 

hämorrhagisches Fieber, Mumps, Paratyphus, Pest, Poliomyelitis, 

Scabies, Scharlach, Shigellose,Typhus abdominalis, Virushepatitia A 

oder E, Windpocken         

 

Wenn Ihr Kind an einer der hier aufgeführten Krankheiten leidet  

oder Läuse/Nissen auftreten, ist die Schule unverzüglich zu 

informieren. 

 

 

Die Schule darf erst dann wieder besucht werden, wenn eine 

Weiterverbreitung der Krankheit nicht zu befürchten ist. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Steffen Schmitt, Rektor 

 

 

Wir bestätigen durch unsere Unterschrift, dass wir über die 

gesetzlichen Bestimmungen bei meldepflichtigen Krankheiten 

informiert wurden. 

 

Name.....................................  Klasse des Kindes......... 

 

Ort......................................... Datum............................ 

 

      Unterschrift........................................ 


